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SCHREIBEN DER ZU LUZERN VERSAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTEN DER
VII KATH.
[BISCHOF,

ORTE "AN DEN GESAMBTEN STANDT IN WALLIS
LANDESHAUPTMANNUND RAT] " 1

EA VI 1, 365 x

Ihr , der Walliser , Schreiben vom 23 . Dezember [1656 ] sei samt bei¬

gelegtem Beschwerdekatalog am 15 . Januar über Altdorf in Luzern
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eingelangt und von hier an die übrigen mit dem Wallis verbünde¬
ten Orte weitergesandt worden . Da seither nie eine Konferenz der
VII kath . Orte stattgefunden habe , erfolge die Antwort darauf
leider erst heute . Aufgrund ihrer Instruktionen könnten sie , die
Tagsatzungsgesandten , ihnen , den Wallisern , nun aber mitteilen,
dass ihre Obrigkeiten der Meinung seien , dass "die bereits vor Zwey
Jaren maturierte wideremeüweruug unsers Zusammenhabenden . . . Pundts"  mög¬

lichst bald vollzogen solle werden . Bevor man aber zu dieser Bun¬
deserneuerung schreite , müssten sie ihrer Ansicht nach über "die  ^
überwychten difficultetspimcten in Pundtsgnossischer fründtlicheit [ .'] mitein-

anderen . .. . . Conferieren" , damit hernach das "Haubtwerkh [ Bundesemeue-

rung 3 welche von beiden Seiten gewünscht werde ] . . . desto fruchtbarlicher kön¬

ne fortgesetzt werden " . Was nun ihre Beschwerden anbelange , so habe

man den 1533 auf gerichteten "wind sydther in der alternativ von Zyt Zu
Zyt"  neu beschworenen Bundesbrief zur Hand genommen und mit Er¬

leichterung gesehen , "das für den meremn theil der unns notificierten
beschwärden gar klar wägwyss - unnd erlütterung daruss Zuo schöpfen"  sei.

Doch auch bezüglich der anderen Punkte , über welche im Bundes¬
brief keine entsprechenden Passagen gefunden werden könnten , wer¬
de man hoffentlich zu einer allerseits befriedigenden Lösung ge¬
langen . Deshalb schlage man vor , zur Klärung all dieser Fragen
von beiden Seiten Tagsatzungsgesandte zu ernennen . Um ihnen ent¬
gegenzukommen , überlasse man es ihnen , den Wallisern , Ort und Da-

2
tum der Konferenz festzulegen , "alldiewyl wann solches unsersyts be-
schehen wäre 3 sich gar liechtlich hette begeben können 3 das wir etwan ein

Jhnen ungefüege Zeit unnd glegenheit 3 wylen wir selbiger Landen wind gewohnten

Ordnungen nit vill erfahmus habent 3 hetent emambsen . . . können" . Gerne

würden dann die kath . Orte ihre Gesandten , an den von ihnen , den
Wallisern , bestimmten Ort entsenden . Denn anlässlich einer Kon¬
ferenz könnten die Probleme weit besser ausgeräumt werden , als
durch noch so zahlreich hin und her zirkulierende Briefe.

Besiegelt mit dem Sekretsiegel von Luzern.

1) Absender und Adressat aufgrund einer Notiz des Luzemer Tagsatzungsschrei¬
ber Ludwig Hartmann erschlossen . Bei der Anrede 3 wo die Walliser als "wohl-
vertruwte Mitbürger " angesprochen werden 3 ergänzte Hartmann eigenhändig
"und rrritlandttüth " . Vorliegenden Text übersandte Hartmann an Beat II . Zur-
lauben 3 der als Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug an der Konferenz
in Luzern teilgenommen hatte.
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2 ) Von dev Jahvveohnung in Baden schrieben 1657 die kath . Orte ans Wallis 3
die Konferenz im Ursem [Andermatt ?] am 26 . August mit ge einem Gesandten
von jedem Ort beschicken zu wollen . Vgl . EA VI 1, 274 m. Die Konferenz kam
dann aber wohl wegen des damals ausbrechenden Zwyerhandels nicht zustande.

Kopie oder Konzept , aus der Kanzlei Luzern , gleiche Schrift wie AH 6/35
AH 6 , 136 - 137
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